






- Sparhefte usw., deren Bruttozins Fr. 200.- nicht �bersteigt
- Inl�ndische Darlehen, Hypothekarforderungen und andere Guthaben
- Bargewinne bis Fr. 50.- aus inl�ndischen Lotterien, Zahlenlotto und Sport-Toto, alle Bargewinne aus ausl�ndischen 

Lotterien, sowie alle Naturalpreise (Bewertung siehe Wegleitung)
- Guthaben bei Banken im Ausland
- Ausl�ndische Aktien, Obligationen, Anteile an GmbH, Genossenschaften, Anlagefonds, Wertschriften aller Art

Werte ohne Verrechnungssteuerabzug 
Verm!genswerte, deren Ertr"ge nicht um 35% eidgen!ssische Verrechnungssteuer gek#rzt wurden:

Wir empfehlen die gleiche
Reihenfolge der Verm�gens-
werte wie in Ihrem letzten
Wertschriftenverzeichnis.

Hertrag von Erg"nzungsbl"ttern

Total B, Steuerwert / Bruttoertrag

Total A, Steuerwert / Bruttoertrag Hertrag von Seite A

Total A und B, Steuerwert / Bruttoertrag

Abz!glich Gesch"ftswertschriften bzw. -ertr"ge laut Buchhaltung - -
Abz!glich Ertr"ge aus Privatbeteiligung (Code BP) 1) -
Abz!glich Ertr"ge aus Gesch"ftsbeteiligung (Code BG) 2) -
Total

zu #bertragen in die Steuererkl"rung Seite 4 Ziffer 30.1 Seite 2 Ziffer 4.1

1) zu #bertragen in die Steuer ,gnur"lkre  Seite 2 Ziffer 4.2 (ohne Vorzeichen) 
2) zu #bertragen in die Steuer ,gnur"lkre  Seite 2 Ziffer 4.3 (ohne Vorzeichen)

Nicht ausf!llen#
Pauschale Steueranrechnung

Verm!genswerte Bruttoertr"ge Datum Visum

B

02.03DA (16) 08.01 / 300`000

Code Nennwert/ Konto-Nr. Bezeichnung der Verm�genswerte Datum Datum Steuerwert  Bruttoertrag 2011
* St�ckzahl Valoren-Nr. mit Zinssatz in % Ausgabe Verfall     am 31. Dezember 2011 vor Abzug von

Er!ffnung Verkauf in % Quellensteuern und
W�hrung Kauf oder Total Kommissionen
�, $ etc. Bei Bedarf 2 Zeilen benutzen Konversion pro Stk. Fr. Fr.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30'000 Darlehen an XY gem. Beilage 3) 30'000 900

10 596 405 Baer Multistock: Swiss Stock Fund

Anteile Sicav A (inkl. Kapital-Gewinn) 365 3'650 820

10 596 404 Baer Multistock: Swiss Stock Fund

Anteile Sicav B 450 4'500

Prämiensperrkonto Winterthur 4'550 85 75

10'000 574 953 Anleihe USD GE Capitol 

Corp. 5,5 % 3.4.10 3.4.16 100% 16'900 929

1'000 230 973 Aktien ATT 34.2 34'200 221

   

3) und 4) Siehe separate Beilagen
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In �/@05;6AAH� (Seite 3) sind die Vermögenswerte anzugeben, deren Erträge der
*2??205;B;4@@A2B2?H;605AHB;A2?96242;. Dazu gehören insbesondere:

� Spar-, Depositen- und Einlagehefte, deren Bruttozins Fr. 200.– nicht übersteigt;
� inländische Darlehen, Hypothekarforderungen und andere Guthaben;
� ausländische Aktien, Obligationen, Anteile an GmbH, Genossenschaften, kol-

lektiven Kapitalanlagen sowie Wertschriften aller Art; 
� Ausländische Festgeldanlagen und Obligationen bzw. Guthaben bei Banken

im Ausland;
� Anteile an Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz; 
� nicht verfügbare Prämiendepots bei Versicherungsgesellschaften;
� Bargewinne bis Fr. 50.– aus inländischen Lotterien, Zahlenlotto und Sport-

Toto;
� alle Bargewinne aus ausländischen Lotterien sowie alle Naturalpreise

(Bewertung siehe Seite 27).

�/3�./8�/38B/68/8�&3=/68�>8.
�9;./;>81/8�<38.�.3/�37��9:0
./;��,<-283==/���>8.���?/;�
6+81=/8��81+,/8�B>�,/+-2=/8�
�8<,/<98./;/�,/3�!,631+=39�8/8
<38.�.3/�1/8+>/��/B/3-28>81
<9@3/�.+<��><1+,/��>8.
(/;0+66.+=>7�/38B></=B/8���/3
83-2=59=3/;=/8�&3=/68�3<=�./;
%3=B�./;��/</66<-2+0=�>8,/�
.381=�+8B>1/,/8�

$/3-2=�./;�0F;�.3/��/B/3-2��
8>81�./;�(/;7E1/8<@/;=/�38
�2$.5(�	 ?9;1/</2/8/�"6+=B
83-2=�+><��<9�3<=�/38/�@/3=/;/
*/36/�38�./;�16/3-2/8�%:+6=/
B>�?/;@/8./8�

�

��



Gratisaktien

Die im Jahre 2011 in Zusammenhang mit einer – aus Reserven des Unternehmens
finanzierten – Kapitalerhöhung herausgegebenen Gratisaktien und Gratis par -
tizipationsscheine sowie aus Gratiserhöhungen des Nennwertes resultierenden
Einkünfte  unterliegen sowohl der direkten Bundessteuer, als auch den Staats-,
Bezirks- und Gemeindesteuern. 

Die verrechnungssteuerbelasteten Gratisaktien sind im Abschnitt A (Seiten 2 und
4), die verrechnungssteuerfreien Gratisaktien (Meldeverfahren) im Abschnitt B
(Seite 3) zu deklarieren und als Gratisaktien zu kennzeichnen. 

Wertschriften des Geschäftsvermögens 

Die Bestimmungen über die Deklaration des Wertschriften vermögens und des
daraus erzielten Bruttoertrages gelten ebenfalls für Wertschriften des
Geschäftsvermögens. Dabei ist jedoch folgendes zu beachten:

� Stimmt der Geschäftsabschluss mit dem Kalenderjahr überein, so sind am
Schluss des Abschnitts B (Seite 3) der Bilanzwert vom Total der Steuerwerte
und die verbuchten von den deklarierten Erträgen abzurechnen. Als verbucht
darf nur der tatsächlich im Reingewinn enthaltene (Brutto- oder Netto-)
Ertrag abgezogen werden.

� Weicht der Geschäftsabschluss vom Kalenderjahr ab, sind für die
Rückforderung der Verrechnungssteuer dennoch die mit dem Kalenderjahr
übereinstimmenden Werte einzusetzen. Allfällige Differenzen zu den im
Geschäftsabschluss verbuchten Werten können mit einer entsprechenden
Korrektur am Schluss des Abschnitts B (Seite 3) richtig gestellt werden.

Bezüglich Rückforderung der Verrechnungssteuer bei kaufmännischen Kollektiv-
und Kommanditgesellschaften sind die Ausführungen auf Seite 26 dieser Weg -
leitung zu beachten.

Erbschaft und Schenkung

Im Wertschriften- und Guthabenverzeichnis sind die seit dem Erwerb der Ver -
mögens werte tatsächlich zugeflossenen Erträge aufzuführen. Diese Erträge sind
massgebend für die Rückerstattung der Verrechnungssteuer und allfälliger aus-
ländischer Quellensteuern aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen.

Ausländische Wertschriften

Als steuerlich massgebender Ertrag ausländischer Wertpapiere gilt der Brutto -
ertrag in Schweizer Franken, vor Abzug von Quellensteuern und Kommissionen.
Die Werte für kotierte Titel können der Kursliste, jene für nicht kotierte Titel den
Bankabrechnungen entnommen werden. Die entsprechenden Belege wie
Bankabrechnungen, Auszahlungsbordereau usw. sind unaufgefordert mit dem
Wertschriften- und Guthabenverzeichnis einzureichen.

Wenn zwischen der Schweiz und dem Quellenstaat (Staat der ausländischen
Kapitalanlagen) ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, können die an der
Quelle in Abzug gebrachten ausländischen Kapitalertragssteuern geltend
gemacht werden, und zwar überwiegend in einem zweistufigen Verfahren durch
Entlastung im ausländischen Quellenstaat bzw. über die pauschale Steuer an rech -
nung am Wohnsitz.

Unentgeltlich zugeteilte
Aktien (z.B. Mitarbeiter -
aktien) gelten nicht als
Gratisaktien im umschrie be-
nen Sinn.

Gehören die Vermögenswerte
zum Geschäftsvermögen eines
Steuerpflichtigen mit selb -
ständiger Erwerbstätigkeit,
so sind diese in Spalte 1 mit
«G» zu bezeichnen. 

Die im Jahr 2011 aus
Erbschaft oder Schenkung
erworbenen Titel sind in
Spalte 1 mit «E» bzw. «S» zu
bezeichnen.

Für ausländische Wert -
schriften gelten grundsätzlich
die gleichen Besteuerungs -
regeln wie für inländische
Vermögenswerte und -erträge.

Eine Übersicht über die Ent -
lastung der Dividenden und
Zinsen von ausländischen DBA-
Staaten kann den Aufstellungen
(www.estv.admin.ch) ent nom-
men werden.
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Beim Rückerstattungsverfahren ist folgendes zu beachten:

Die Rückforderungsanträge gegenüber dem Ausland sind (innert 1-3 Jahren je
nach Vertragsstaat) nach Ab lauf des Kalenderjahres, in dem die steuerbare
Leistung fällig geworden ist, mit dem dazu vorgesehenen Formular zusammen
mit einer Bestätigung der Kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Innerrhoden
einzureichen. Für die Rückerstattung ausländischer Quellensteuern in den wich-
tigsten Vertragsstaaten sind die nachfolgenden Formulare notwendig:

Deutschland RD-1; RD-3

Frankreich 5000-DE; 5001-DE; 5002-DE; 5003-DE

Finnland VEROH

Italien R/CH-I/1; R/CH-I/2; R/CH-l/3

Österreich ZS-RD1; ZS-RD1A; ZS-RD1B; ZS-RD1C

Schweden R SE-771

Spanien R-E 1; R-E 2

USA DA-1*

*  Der Anteil der «im Ausland nicht rückforderbaren Quellensteuer» kann mit
dem Spezialformular DA-1 (kombinierter Antrag) «pauschale Steueran  rech -
nung und zusätzlicher Steuerrückbehalt USA» geltend gemacht werden.

Die pauschale Steueranrechnung (Anteil im Wohnsitzstaat auf Dividenden und
Zinsen) ist für nachfolgende Vertragsstaaten möglich:

Alle notwendigen Formulare
und Merkblätter können bei
den Banken oder bei der
Eidgenössischen
Steuerverwaltung
(www.estv.admin.ch) bezo-
gen werden.

Ägypten
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Bulgarien
Chile
China
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Elfenbeinküste
Estland
Finnland
Frankreich
Ghana 
Griechenland
Grossbritannien
Indien
Indonesien
Iran

Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Kanada
Kasachstan
Katar
Kirgisistan
Kroatien
Kuwait
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Moldova
Mongolei
Montenegro
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Österreich
Pakistan

Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Serbien
Singapur
Slowakei 
Slowenien
Spanien
Sri Lanka
Südafrika
Südkorea
Thailand
Trinidad und Tobago
Tschechische Republik
Tunesien
Ukraine
Ungarn
USA
Usbekistan
Venezuela
Vietnam
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Es gilt der Grundsatz, dass pro Liegenschaft ein separates Formular zur
Deklara tion des Steuerwertes, der Erträge sowie der Unterhalts- und
Verwaltungskosten zu verwenden ist. Dabei sind die nebenstehenden Regeln
zu beachten:

� Bei Besitz einer einzigen Liegenschaft sind sämtliche Angaben auf der Vor -
der seite des Formulars 7 zu machen. Die Ergebnisse können anschliessend
direkt in die jeweiligen Ziffern der Steuererklärung übertragen werden.

Die Deklaration der Liegen -
schaften und der damit
zusammenhängenden
Erträge und Kosten wurde
neu kon zipiert. Bitte beach-
ten Sie deshalb die folgen-
den Hin weise und das
Musterbeispiel.

Musterbeispiel
Das Ehepaar Appenzeller
wohnt im Eigenheim in
Appenzell (Liegenschaft 
Nr. 1) und besitzt sechs wei-
tere Liegenschaften. Dazu
gehört ein vermietetes Wohn-
und Geschäftshaus im Bezirk
Rüte, das den Eheleuten
Appen zeller je zur Hälfte
gehört. Diese Liegenschaft
wird als Nr. 3 auf dem Er -
gänzungsblatt Formular 7E
deklariert.

Die in diesem Muster ver-
wendeten Angaben sind fiktiv
und können nicht für die
Deklaration übernommen
werden.

2011

2011
20112011
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� Bei mehr als einer Liegenschaft:
� Die Vorderseite des Formulars 7 dient der Deklaration der ersten Liegen -

schaft und insbesondere des vom Steuerpflichtigen an seinem Wohnort
dauernd selbstbewohnten Eigenheims (Erstwohnung). Die Ergebnisse
die ser ersten Liegenschaft sind anschliessend in die entsprechenden Spal -
ten in Zeile 1 auf der Rückseite des Formulars 7 zu übertragen.

� Für jede weitere Liegenschaft ist je ein separates Formular 7E auszufül-
len. Die Totale dieser Ergänzungsblätter (Steuerwert, Erträge, Unterhalts-
und Verwaltungskosten) sind anschliessend in die entsprechenden
Spalten auf der Rückseite des Formulars 7 zu übertragen. Der Eintrag hat
auf jener Zeile zu erfolgen, die der vom Steuerpflichtigen gewählten
Liegenschaften-Nummer entspricht.

� Grundsätzlich sind gemäss Formular 7 und 7E die Einnahmen ohne
Nebenkosten zu deklarieren. Wenn Einnahmen inkl. Nebenkosten dekla-
riert sind, immer die Kopien der Mietverträge beilegen.

Bei Besitz mehrerer Liegen -
schaften ist das Eigenheim
am Wohnort als erste
Liegenschaft zu deklarieren
(Formular 7, Vorderseite).
Jede weitere Liegenschaft ist
auf einem separaten
Formular 7E zu deklarieren,
soweit möglich in der glei-
chen Reihenfolge wie auf
dem beiliegenden Liegen-
schaftsblatt.

Für die erste Liegenschaft ist
im Formular 7 die Liegen -
schaft-Nummer 1 bereits ein-
getragen. Für die weiteren
Liegenschaften ist die fortlau-
fende Nummerierung im
Kästchen «Liegenschaft Nr.»
einzusetzen. Diese Numme -
rierung ist beim Übertrag der
Ergebnisse auf die Rückseite
des Formulars 7 zu beachten.

Kanton
Appenzell I. Rh.

2011

Art der Liegenschaft:

Liegenschaften, Ergänzungsblatt

Unterhalts- und Verwaltungskosten

Die Belege sind auf
Verlangen einzureichen.

Liegenschaft Nr.

Formular 7E

Rückseite:

Der Steuerpflichtige: AHV-Nr.

Die Ehefrau:

Pro Liegenschaft ist ein separates Formular zu verwenden. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Wegleitung

A. Angaben zur Liegenschaft / Steuerwert

Bezirk/Gemeinde: Anteil Steuerpflichtige/r:

Kanton/Staat: Anteil Ehefrau:

Adresse: Nutzung:

Nummer:

Steuerwert am 31. Dezember 2011 in Fr. (A)

zu übertragen in die Spalte (A) auf der Rückseite des Formulars 7

Zugang, bzw. Wegfall der Liegenschaft im Jahr 2011

Nur ausfüllen, wenn das Ereignis innerhalb der Steuerperiode stattgefunden hat.

Datum des Zugangs: Grund: Datum des Wegfalls: Grund:
Kauf Verkauf
Schenkung Schenkung
Erbschaft

B. Erträge 2011

a. Miet- und Pachtzinsen bei Fremdnutzung:

Wohnungen und Zimmer (ohne Heiz- und Warmwasserkosten)

Garagen und Autoabstellplätze

b. Geschäfts- und Büroräume

Weitere Erträge bei Fremdnutzung

Arten

c. Mietwert der eigenen Wohnung oder Liegenschaft

d. Leistungen Dritter:

Zinszuschüsse von Bund, Kanton und Bezirk/Gemeinde

Subventionen

Versicherungsleistungen

e. Erträge gemäss separater Beilage (z.B. Liegenschaftenrechnung)

Total Erträge (B)

zu übertragen in die Spalte (B) auf der Rückseite des Formulars 7

Grundstück-

selbst genutzt

fremd genutzt

gemischt genutzt

07.11DA (21) 08.01 / 125`000

790

792

794

700

Fr.

Der Pauschalabzug kann nur
für private Liegenschaften, die
ganz oder vorwiegend Wohn-
zwecken dienen, geltend
gemacht werden.

C. Unterhalts- und Verwaltungskosten 2011

Pauschalabzug 20% der Erträge (B () C1)

zu übertragen in die Spalte (C1) auf der Rückseite des Formulars 7

Tatsächliche Kosten

Deklaration auf der Rückseite dieses Formulars

704

Fr.

t
t

702

Einfamilienhaus
Einfamilienhaus mit
Einliegerwohnung
Villa / Landhaus
Ferien- / Wochenendhaus
2-Familienhaus
3- bis 4-Familienhaus
Mehrfamilienhaus
Wohn- und Geschäftshaus
Geschäftshaus
Stockwerkeigentum
Wohnen
Stockwerkeigentum
Geschäft
Garage, Autoeinstellhalle
Nebenbaute
Bauland
Landparzelle (Wiese / Wald)
Landwirtschaftliche/s
Liegenschaft / Gewerbe
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Angaben zur Liegenschaft / Steuerwert

In der linken Spalte der Formulare 7 und 7E ist zunächst die Art der Liegenschaft
anzukreuzen. Zur genauen Bezeichnung der Liegenschaft ist nebst der Lage
(Bezirk/Gemeinde, Kanton/Staat, Adresse) auch die Grundstück-Nummer anzuge-
ben. Diese kann dem beiliegenden Liegenschaftsblatt entnommen werden. Im
Weiteren sind die Anteile des/der Steuerpflichtigen und der Ehefrau (z.B. 1/1, 1/2)
anzugeben und die Nutzungsart anzukreuzen.

Der Steuerwert der im Kanton Appenzell Innerrhoden gelegenen Grundstücke
be stimmt sich nach der rechtskräftigen Verkehrs- oder Ertragswertschätzung.

Den massgeblichen Steuerwert finden Sie auf dem beiliegenden Liegen schafts -
blatt. In anderen Kantonen gelegene Grundstücke sind mit dem entsprechenden
Steuerwert (Verkehrs- bzw. Ertragswert), im Ausland gelegene Grundstücke mit
dem mutmasslichen Verkehrswert anzugeben. Bei Neu-, An- und Umbauten, mit
wertvermehrendem Charakter, für die noch keine Verkehrswertschätzung be -
steht, erfolgt ein Zuschlag zur geltenden Ver kehrs wertschätzung im Ausmass von
70 Prozent der Neu-, An- oder Umbaukosten.

Erträge

Zum steuerbaren Mietertrag gehören die Miet- und Pachtzinsen bei Fremd nut -
zung von:

a. Wohnungen und Zimmern sowie Garagen und Autoabstellplätzen (ohne
Heiz- und Warmwasserkosten);

b. Geschäfts- und Büroräumen.
Steuerbar sind die Mietzinseinnahmen einschliesslich des Betrages der dem
Haus wart oder Hausverwalter als Arbeitsentgelt gewährten Mietzin s reduktion
sowie alle Vergütungen der Mieter für Nebenkosten, ausgenommen die
Zahlungen für Heizung, Warmwasser und Reinigung von Treppen haus und
Vorplatz, soweit sie die tatsächlichen Auslagen des Vermieters nicht überstei-
gen. Sind die Ent schädigungen für Heizung, Warmwasser und Reinigung ver-
traglich im Mietzins inbegriffen, so können die tatsächlichen Auslagen im
Abschnitt «C. Unterhalts- und Verwaltungskosten» deklariert werden.

c. Als Mietwert von Eigenheimen (Eigentumswohnungen oder Einfa milien -
häuser) gilt der Betrag, der bei Vermietung der Liegenschaft als Miete erzielt
werden könnte. Dieser sogenannte Eigenmietwert ist auch dann voll steuer-
bar, wenn die Wohnung oder das Wohnhaus unentgeltlich oder zu einem
günstigeren Mietzins einer nahestehenden Person zur Verfügung gestellt
oder vermietet wird (Vorzugsmiete).

Der Brutto-Eigenmietwert selbstgenutzter Einfamilien- und Ferienhäuser,
Eigentumswohnungen usw. (inkl. Boden) beträgt 6,0 % des Steuerwertes.

Der anrechenbare Mietwert für das (nicht landwirtschaftliche) Eigenheim, das
der Steuerpflichtige an seinem Wohnsitz dauernd selbst bewohnt, beträgt für
die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern 70 % des Brutto-Eigenmietwertes
(für die direkte Bundessteuer 80 %). Diese Regelung gilt nicht für Ferienhäuser,
Ferien woh nungen und landwirtschaftliche Liegen schaften.

Wohnrechtsbesteuerung
Ab 1.1.2011 wir der 30%-Einschlag bei unentgeltlichen Wohnrechten nicht
mehr gewährt.

d. Zu den Erträgen aus Liegenschaften gehören auch die Leistungen Dritter wie
die Zinszuschüsse von Bund, Kanton und Gemeinde aufgrund der Erlasse
über die Massnahmen der Wohneigentumsförderung sowie allfällige Subven -
tionen und Versicherungsleistungen.

e. Wird für die Liegenschaft eine separate Liegenschaftenrechnung geführt, so
kann das Total der Erträge unter lit. e eingesetzt werden. Die Liegenschaften -
rechnung ist beizulegen.

Der Brutto-Eigenmiet wert
des vom Steuerpflich tigen an
seinem Wohnort dauernd
selbstbewohnten Eigenhei -
mes (Erstwohnung) wird um
30 Prozent herabgesetzt.
Dieser Abzug ist im Formular
7 geltend zu machen (die
Anpassung für die dBSt.
erfolgt durch die Steuerver -
waltung von Amtes wegen).

A.

B.
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Unterhalts- und Verwaltungskosten

Zu den Unterhalts- und Verwaltungskosten privater Liegenschaften gehören:

� die Instandhaltungskosten;

� die Instandstellungskosten;

� die Ersatzbeschaffungskosten;

� die Betriebs- und Verwaltungskosten;

� die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten;

� die Energiespar- und Umweltschutzinvestitionen.

1) Instandhaltungskosten
Diese Auslagen umfassen die üblichen Ausbesserungsarbeiten und anfallen-
den Reparaturen, welche zur Erhaltung der Liegenschaft in gebrauchsfähi-
gem Zustand beitragen (Reparaturen an bauseitigen Einrichtungsgegen stän -
den wie Heizung und Rolläden, Maler- und Tapezierarbeiten usw.).

2) Instandstellungskosten
Als Instandstellungskosten gelten die Aufwendungen, welche über die lau-
fenden Ausbesserungen und Reparaturen hinaus für Arbeiten erbracht wer-
den müssen, um die liegenschaftlichen Werte auch auf die Dauer erhalten zu
können. Hierunter fallen die eigentlichen Renovationen (Dach- und Fassa -
den  sanierungen, Entfeuchtungen usw.).

3) Ersatzbeschaffungskosten
Diese Kosten beziehen sich auf Einrichtungsgegenstände liegenschaftlicher
Natur, die unbrauchbar geworden oder technisch überholt sind (Ersatz der
Kamin- und Heizungsanlage, der Waschmaschine, der Kücheneinrichtung
usw.).

4) Betriebs- und Verwaltungskosten
Die anfallenden Betriebs- und Verwaltungskosten sind grundsätzlich abzieh-
bar. Nicht abzugsberechtigt sind Ausgaben, die eine Wertvermehrung der
Liegenschaft bewirken. Dazu gehören insbesondere Baubeiträge an die
Kanalisation und Gewässerschutzanlagen sowie Bauperimeter für Strassen
und Erschliessung.

Die Betriebs- und Verwaltungskosten können bei Eigengebrauch oder bei
Vermietung bzw. Verpachtung im Einzelnen wie folgt in Abzug gebracht
werden:

� bei Eigengebrauch
Abziehbar sind Auslagen, die unabhängig von der Nutzung anfallen, d.h.
sich bereits aus dem Besitz ergeben, namentlich:

� die Wartungsarbeiten an liegenschaftlichen Einrichtungen (z.B.
Heizung);

� die Prämien für die Brand-, Wasserschaden-, Glas- und Gebäudehaft -
pflicht versicherungen;

� allfällige Unterhaltsperimeter;

� die periodisch anfallenden Grundgebühren für Wasser-, Gas- und
Stromanschluss sowie für den Anschluss an eine Fernheizung.

Nicht abziehbar sind die Verbrauchskosten für Wasser, Gas und Strom, die
Heiz- und Warmwasser-Kosten der eigenen oder fremden Anlage (z.B.
Fern heizung), die in der Regel vom Wasserverbrauch abhängigen
Gewässer schutz  beiträge (Abwassergebühren) sowie die Kehrichtent -
sorgungs gebühren. Diese Kosten wurden bei der Festsetzung des
Mietwertes nicht berücksichtigt und gelten als nicht abzugsfähige
Lebenshaltungskosten. Ausserdem sind Liegenschaftssteuern nicht ab -
zieh bar.

C.
Für private Liegenschaften,
die ganz oder vorwiegend
Wohnzwecken dienen, kann
anstelle der tatsächlichen
Unterhalts- und Verwaltungs -
kosten eine Pauschale von 20
Prozent des steuerlich mass-
gebenden Bruttomiet ertrages
oder des Brutto-Eigenmiet -
wertes (ohne Leistungen
Dritter) in Abzug gebracht
werden. Die Pau schale um fasst
alle Auf wen dungen inkl.
Kosten denkmalpflegerischer
Arbeiten und Investitionen, die
dem Ener giesparen und dem
Umwelt schutz dienen.

Nicht abziehbar sind die
Aufwendungen für bauliche
Verbesserungen, die nicht
oder nicht nur der Erhaltung
der Liegenschaft und deren
Nutzungsmöglichkeit dienen,
sondern zusätzlich deren
Anlagewert erhöhen (wertver-
mehrende Aufwendungen).
Derartige Auf wen dungen
werden bei der Ver äusserung
für die Berech nung der
Grundstück ge winn steuer als
wertver mehrende Aufwen -
dungen (Anlage kos ten) ange-
rechnet.
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� bei Vermietung und Verpachtung
Abzugsfähig sind alle Aufwendungen des Eigentümers, soweit sie nicht
auf den Mieter oder Pächter überwälzt werden. Als abziehbare Auslagen
fallen insbesondere in Betracht:

� die Kosten für die Heizung einschliesslich Kaminreinigung und
Unterhalt der Heizungsanlage, des Warmwassers, die Reinigung und
Beleuchtung, soweit sie im steuerlich erfassten Mietzins (vgl.
Abschnitt «B. Erträge») enthalten sind;

� die Wasserzinsen, die Gewässerschutzbeiträge und die Kehrichtent -
sor gungs gebühren, soweit hiefür der Grundeigentümer aufkommt;

� die Unterhaltsperimeter und die Prämien für Sach ver  sicherungen.

5) Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten
Die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten, die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behörden oder auf deren Anordnung
hin vorgenommen wurden, können als Unterhaltskosten in Abzug gebracht
werden. Subventionen von Bund, Kanton und Bezirk sind davon abzuziehen.

6) Energiespar- und Umweltschutzinvestitionen
Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, sind
vollumfänglich den abziehbaren Unterhalts- bzw. Instandhaltungskosten
gleich gestellt.

Als Energiespar- und Umweltschutzinvestitionen gelten Massnahmen zur
rationellen Energieverwendung und zur Nutzung erneuerbarer Energien
sowie die Kosten für energietechnische Anlagen und Konzepte.

Bei Stockwerkeigentum können als tatsächliche Kosten die eigenen und anteil-
mässigen Aufwendungen für Unterhalt und Verwaltung (abzüglich allfällige
Heiz-, Warmwasser- und Stromkosten) abgezogen werden. Hierbei werden in der
Regel auch die Einlagen in den Reparatur- und Erneuerungsfonds als
Unterhaltskosten anerkannt, sofern die Fondsmittel nur zur Begleichung von
Unterhaltskosten an den Gemeinschaftsanlagen (Reparaturen und Erneuerungen
ohne wertvermehrenden Anteil) verwendet werden und sie dem Steuer -
pflichtigen unwiderruflich entzogen sind. Im Übrigen gelten die Ziff. 1-6 hiervor
sinngemäss.

Wird für die Liegenschaft eine separate Liegenschaftenrechnung geführt, so
kann das Total der tatsächlichen Unterhalts- und Verwaltungskosten beim Feld
«C2» eingesetzt werden. Die Liegenschaftenrechnung ist beizulegen.

Weitere Ausführungen vgl. Merkblatt unter www.ai.ch/steuern Menu: Publikationen
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Strafbestimmungen
Die Strafbestimmungen des Steuergesetzes umfassen die Verletzung von Verfah -
rens pflichten, die Steuerhinterziehung und den Steuerbetrug. Insbesondere wei-
sen wir darauf hin, dass

a) die trotz Mahnung nicht fristgemässe Einreichung der Steuererklärung samt
Beilagen sowie weiterer, für die Veranlagung notwendiger Unterlagen  mit
einer Busse bestraft wird, die in der Regel mindestens Fr. 200.– beträgt;

b) die vollendete Steuerhinterziehung, bei der eine Veranlagung unterbleibt
oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, mit einer Busse
bestraft wird, die in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer
beträgt;

c) die versuchte Steuerhinterziehung (unvollständige Angabe der Einkünfte,
falsche Angaben usw.) mit einer Busse, die zwei Drittel derjenigen gemäss lit.
b ausmacht, bestraft wird;

d) der Steuerbetrug (u.a. Einreichung gefälschter, verfälschter oder inhaltlich
unwahrer Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder
Lohnausweise) mit Gefängnis oder mit Busse bis zu Fr. 30'000.– bestraft wird,
wobei die Bestrafung wegen Steuerhinterziehung vorbehalten bleibt.

Bei Selbstanzeige von bisher nicht versteuertem Einkommen und Vermögen ist
eine Strafmilderung vorgesehen. So wird bei Anzeige einer Steuerhinterziehung
durch den Steuerpflichtigen, bevor die Steuerbehörden davon Kenntnis erhalten,
die Busse auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt. 

Eine Selbstanzeige ist in der Steuererklärung oder in einer Beilage klar zu kenn-
zeichnen, z.B. mit dem Vermerk bei der entsprechenden Position: «Selbstanzeige,
bisher nicht versteuert». Die Selbstanzeige von bisher nicht versteuerten
Wertschriften und Guthaben (einschliesslich der entsprechenden Erträge) kann
im Wertschriften- und Guthabenverzeichnis (Formular 2) erfolgen. Die andern,
bisher nicht versteuerten Vermögenswerte (einschliesslich Erträge) sind in einer
separaten Beilage aufzuführen.

Das Recht der direkten Bundessteuer kennt vergleichbare Strafbestimmungen.

Direkte Bundessteuer
Die Steuererklärung 2011 dient gleichzeitig als Grundlage für die Veranlagung
der direkten Bundessteuer 2011, welche jedoch keine Vermögenssteuer für
natürliche Personen kennt.

Soweit bei der Einkommenssteuer für die direkte Bundessteuer Abweichungen
gegenüber den Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern zu beachten sind, werden
die erforderlichen Anpassungen durch die Steuerverwaltung automatisch vorge-
nommen.

Steuerbezug
Sowohl die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern als auch die direkte Bundes -
steuer werden zentral durch die Kantonale Steuerverwaltung erhoben.

Für die Steuerjahre bis und mit 2003 erhob die Bezirksverwaltung Oberegg die
Bezirks- und Gemeindesteuern für den äussern Landesteil. Ab dem Steuerjahr
2004 ist die Kantonale Steuer verwaltung für den Bezug im ganzen Kanton
zuständig.

Die Steuer ist am 31. Juli fällig. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. Die (provisori-
sche) Steuer ist somit bis 31. August zu bezahlen. Für vorzeitige Zahlungen wird
ein positiver Ausgleichszins gutgeschrieben.

Nicht als Strafe gilt die
Ermessensveranlagung,
die bei Verletzung von
Verfahrenspflichten vorge-
nommen werden kann. Die
Nichteinreichung der Steuer -
erklärung und weiterer
Unterlagen kann jedoch mit
einer Busse bestraft werden.

Die Selbstanzeige von bisher
unversteuertem Einkommen
und Vermögen führt zu einer
Strafmilderung.

Im Jahr 2012 werden die
Steuern für das Jahr 2011
definitiv (aufgrund der
Steuererklärung 2011) 
und die Steuern für das Jahr
2012 vorläufig in Rechnung
gestellt.
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Damit Sie wie früher die geschuldete Steuer in Raten begleichen können, werden
der Steuerrechnung – nebst einem Einzahlungsschein über den Gesamtbetrag –
noch 3 Einzahlungsscheine über je einen Drittel des Gesamtbetrages beigelegt.
Gegebenenfalls können Sie je eine Rate bis 30. Juni, bis 31. August und bis 31.
Oktober bezahlen, was im Durchschnitt dem gleichen mittleren Zahlungstermin
(31. August) entspricht. Auf Wunsch stellt Ihnen die Steuerverwaltung noch wei-
tere Einzahlungsscheine zu. Sofern mit den frei gewählten Ratenzahlungen der
mittlere Zahlungstermin eingehalten wird, ist kein Ausgleichszins geschuldet.

Beispiel für einen Gesamtsteuerbetrag von Fr. 9’000.–

Zum besseren Verständnis ist dieses Beispiel mit ganzen Monaten dargestellt. Die Zinsen wer-
den tageweise berechnet.

Die Ausgleichszinsen haben nicht zum Ziel, dem Kanton, den Bezirken und
Gemeinden zusätzliche Steuereinnahmen zu bescheren. Sie schaffen lediglich
einen gerechten Ausgleich zwischen Steuerpflichtigen, die ihre Steuern sofort
bezahlen und solchen, die sich dafür mehr Zeit nehmen. Sie stellen mit einem
angemessenen Zinssatz sicher, dass alle Steuerzahler(innen) bezogen auf ihre
definitive Steuerschuld finanziell gleichmässig behandelt werden, ob sie nun
eine zu hohe, zu tiefe oder exakt zutreffende provisorische Rechnung erhalten
und bezahlen. Der Zins satz für positive und negative Ausgleichszinsen beträgt
für die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern ab dem 01. Januar 2003 1%.

Definitive Rechnung für die Steuerperiode 2011

Aufgrund der Steuererklärung 2011 wird die Veranlagung der Einkommens- und
Vermögenssteuer für das Steuerjahr 2011 vorgenommen. Auf dieser Grundlage
erfolgt eine Schlussrechnung. Bei dieser werden die Steuern, die bis anhin auf-
grund einer vorläufigen Rechnung bereits bezahlt wurden, angerechnet und die
Ausgleichszinsen berechnet.

Die Zahlungsfrist für die Schlussrechnung beträgt 30 Tage. Nach Ablauf dieser
Frist besteht eine Verzugszinspflicht. Der Verzugszinssatz beträgt bis auf weite-
res 41/2% für die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern.

Anpassung provisorische Steuerrechnung 2012

Mit der provisorischen Rechnung 2012 – die Sie per 31. Mai 2012 erhalten – wer-
den Sie zur Bezahlung der mutmasslich in diesem Jahr geschuldeten Steuern auf-
gefordert. Sie beruht in der Regel auf der letzten rechtskräftigen Steuer ver -
anlagung, berücksichtigt aber den aktuellen Steuerfuss. Wenn Sie aufgrund Ihrer
derzeitigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse die provisorische
Rechnung für zu hoch oder zu tief halten, können Sie bei der Kantonalen
Steuerverwaltung eine abgeänderte provisorische Steuerrechnung 2012 verlan-
gen. Bitte reichen Sie zu diesem Zweck eine detaillierte Aufstellung über Ihr mut-
massliches Einkommen und Vermögen 2012 ein oder verwenden sie das Online-

Auf jeder Zahlung (insgesamt
bis maximal zur Höhe der
vorläufigen Rechnung) wird
ein Ausgleichszins gutge-
schrieben. Anderseits wird
auf dem schliesslich veran-
lagten Steuerbetrag ab dem
Verfall tag ein Ausgleichszins
be lastet. Für das Steuerjahr
2011 war der 31. August
2011 der Verfalltag (bei
ganzjähriger Steuerpflicht).

Zuviel bezahlte Steuerbeträge
werden samt Zins zurücker-
stattet. Umgekehrt wird der
Steuerpflichtige für zu wenig
bezahlte Steuerbeträge zins-
pflichtig.

Gesuche um Stundung oder
Erlass sind schriftlich und
begründet innerhalb der
Zahlungsfrist der Steuer ver -
waltung einzureichen.

Die Anpassung der provisori-
schen Steuerrechnung 2012
können Sie auch mit dem
Online-Formular unter 
ai.ch veranlassen.
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Ausgleichszins zu Ihren Lasten auf Gesamtbetrag

Ausgleichszins zu Ihren Gunsten auf 1. Rate (14 Monate)

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Ausgleichszins zu Ihren Gunsten auf 2. Rate (12 Monate)

Ausgleichszins zu Ihren Gunsten auf 3. Rate (11 Monate)

Verfalltag
31.08.2011

Veranlagung
31.08.2012

Ausgleichszins

9’000.– - 90.—

- 3’000.– + 35.—

- 3’000.– + 30.—

- 3’000.– + 27.50

0 + 2.50

1. Zahlung
30.06.2011

2. Zahlung
31.08.2011

3. Zahlung
30.09.2011

Schlussrechnung, Ausgleichszins zu Ihren Gunsten

1,0 % ab 01.01.2003
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Für die Vermögenssteuer beträgt die einfache Steuer (100 %):

1,5 o/oo des steuerbaren Vermögens.

Vollsplitting heisst:
Bei gemeinsam steuer pflich ti-
 gen Ehe gatten und bei Ein el -
tern familien wird das gesamte
Einkommen mit dem für das
halbe Ein kommen massge-
benden Steuersatz belastet.

Formular unter ai.ch. Aufgrund Ihrer Angaben über die Zusammen setzung der
voraussichtlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse im laufenden Jahr
2012 kann die Kantonale Steuer verwaltung eine abgeänderte provisorische
Rechnung ausstellen.

Wir möchten Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass jede Zahlung – auch
eine zu hohe – bis zur definitiven Veranlagung zu Ihren Gunsten verzinst wird.
Umgekehrt wird der Fehlbetrag aus einer zu tiefen provisorischen Rechnung bei
der definitiven Veranlagung zu Ihren Lasten zinspflichtig.

Stellen Sie lediglich einen geringen Unterschied zwischen dem provisorischen
Rechnungsbetrag und dem von Ihnen mutmasslich geschuldeten Steuerbetrag
fest, wird es sich deshalb kaum lohnen, eine Änderung der provisorischen
Rechnung zu beantragen. Die vermeintlichen Vor- und Nachteile einer zu tiefen
oder zu hohen provisorischen Rechnung werden später bei der Veranlagung
durch die sogenannten Ausgleichszinsen wieder aufgehoben. Auf jeder Zahlung,
die Sie (insgesamt bis maximal zur Höhe der provisorischen Rechnung) leisten,
wird Ihnen in der Schlussrechnung mit der Veranlagung ein Ausgleichszins gut-
geschrieben. Anderseits wird Ihnen auf dem schliesslich veranlagten Steuer be -
trag ab dem Verfalltag ein Ausgleichszins belastet. Verfalltag bei der ganz jäh ri-
 gen Steuerpflicht ist der 31. August 2012.

Steuertarife

Bei der Einkommenssteuer gilt für Alleinstehende und Verheiratete ein einheit-
licher Tarif. Das Einkommen der Ehegatten wird zusammengerechnet und
gemeinsam besteuert. Für die Festlegung der massgebenden Tarifstufe wird aber
das Ergebnis auf zwei Personen aufgeteilt. Dieses sogenannte Vollsplitting hat
zur Folge, dass die relative Belastung des Einkommens geringer ausfällt als bei
Alleinstehenden.

Gestützt auf eine Weisung des Finanzdepartements vom 19. Dezember 2005 wird
das Vollsplitting auch für Einelternfamilien angewendet. Mit dieser Massnahme
ent fällt hingegen der bisherige Einelternabzug. Als Einelternfamilien gelten ver-
 wit wete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit
Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen zusammen leben und deren
Unterhalt zur Hauptsache bestreiten. Massgebend ist, wer den Kinderabzug gel-
tend machen kann (siehe Ziffer 25.1).

Die steuerliche Belastung verschiedener Einkommenshöhen wird durch den pro-
gressiv ausgestalteten Tarif bestimmt. Aus dem Tarif wird zunächst die soge-
nannte einfache Steuer errechnet. Diese wird mit dem Gesamtsteuerfuss multi-
pliziert, der jährlich neu festgelegt wird. Aus dieser Multiplikation ergibt sich die
tatsächliche Steuerbelastung. Dasselbe gilt für die Vermögenssteuer.

Beispiel für Ehepaar X:
einfache Gesamt- Steuer-
Steuer steuerfuss betrag

Fr. Fr.

steuerbares Einkommen Fr. 80`000.– 4`140.– 205 % 8`487.–
steuerbares Vermögen Fr. 400`000.– 600.– 205 % 1`230.–

Total 9`717.–

creo
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Auszug aus dem Tarif für die Einkommenssteuer (einfache Steuer 100 %)
gültig ab 1. Januar 2001

Steuerbares Alleinstehende Vollsplitting
Einkommen einfache Steuer einfache Steuer

Fr. Fr. Fr.

Steuerbares Alleinstehende Vollsplitting
Einkommen einfache Steuer einfache Steuer

Fr. Fr. Fr.

100 0.00 0.00
1'000 0.00 0.00
2'000 0.00 0.00
3'000 0.00 0.00
4'000 10.00 0.00
5'000 20.00 0.00
6'000 30.00 0.00
7'000 50.00 10.00
8'000 70.00 20.00
9'000 90.00 30.00

10'000 120.00 40.00

11'000 150.00 50.00
12'000 180.00 60.00
13'000 220.00 80.00
14'000 260.00 100.00
15'000 300.00 120.00
16'000 350.00 140.00
17'000 400.00 160.00
18'000 450.00 180.00
19'000 510.00 210.00
20'000 570.00 240.00

21'000 630.00 270.00
22'000 690.00 300.00
23'000 760.00 330.00
24'000 830.00 360.00
25'000 900.00 400.00
26'000 970.00 440.00
27'000 1'045.00 480.00
28'000 1'120.00 520.00
29'000 1'195.00 560.00
30'000 1'270.00 600.00

31'000 1'350.00 650.00
32'000 1'430.00 700.00
33'000 1'510.00 750.00
34'000 1'590.00 800.00
35'000 1'670.00 850.00
36'000 1'750.00 900.00
37'000 1'830.00 960.00
38'000 1'910.00 1'020.00
39'000 1'990.00 1'080.00
40'000 2'070.00 1'140.00

41'000 2'155.00 1'200.00
42'000 2'240.00 1'260.00
43'000 2'325.00 1'320.00
44'000 2'410.00 1'380.00
45'000 2'495.00 1'450.00
46'000 2'580.00 1'520.00
47'000 2'665.00 1'590.00
48'000 2'750.00 1'660.00
49'000 2'835.00 1'730.00
50'000 2'920.00 1'800.00

51'000 3'005.00 1'870.00
52'000 3'090.00 1'940.00
53'000 3'175.00 2'015.00
54'000 3'260.00 2'090.00
55'000 3'345.00 2'165.00
56'000 3'430.00 2'240.00
57'000 3'515.00 2'315.00
58'000 3'600.00 2'390.00
59'000 3'685.00 2'465.00
60'000 3'770.00 2'540.00

61'000 3'855.00 2'620.00
62'000 3'940.00 2'700.00
63'000 4'025.00 2'780.00
64'000 4'110.00 2'860.00
65'000 4'195.00 2'940.00
66'000 4'280.00 3'020.00
67'000 4'365.00 3'100.00
68'000 4'450.00 3'180.00
69'000 4'535.00 3'260.00
70'000 4'620.00 3'340.00

71'000 4'705.00 3'420.00
72'000 4'790.00 3'500.00
73'000 4'875.00 3'580.00
74'000 4'960.00 3'660.00
75'000 5'050.00 3'740.00
76'000 5'140.00 3'820.00
77'000 5'230.00 3'900.00
78'000 5'320.00 3'980.00
79'000 5'410.00 4'060.00
80'000 5'500.00 4'140.00

81'000 5'590.00 4'225.00
82'000 5'680.00 4'310.00
83'000 5'770.00 4'395.00
84'000 5'860.00 4'480.00
85'000 5'950.00 4'565.00
86'000 6'040.00 4'650.00
87'000 6'130.00 4'735.00
88'000 6'220.00 4'820.00
89'000 6'310.00 4'905.00
90'000 6'400.00 4'990.00

91'000 6'490.00 5'075.00
92'000 6'580.00 5'160.00
93'000 6'670.00 5'245.00
94'000 6'760.00 5'330.00
95'000 6'850.00 5'415.00
96'000 6'940.00 5'500.00
97'000 7'030.00 5'585.00
98'000 7'120.00 5'670.00
99'000 7'210.00 5'755.00

100'000 7'300.00 5'840.00

101'000 7'390.00 5'925.00
102'000 7'480.00 6'010.00
103'000 7'570.00 6'095.00
104'000 7'660.00 6'180.00
105'000 7'750.00 6'265.00
106'000 7'840.00 6'350.00
107'000 7'930.00 6'435.00
108'000 8'020.00 6'520.00
109'000 8'110.00 6'605.00
110'000 8'200.00 6'690.00

111'000 8'290.00 6'775.00
112'000 8'380.00 6'860.00
113'000 8'470.00 6'945.00
114'000 8'560.00 7'030.00
115'000 8'650.00 7'115.00
116'000 8'740.00 7'200.00
117'000 8'830.00 7'285.00
118'000 8'920.00 7'370.00
119'000 9'010.00 7'455.00
120'000 9'100.00 7'540.00

121'000 9'190.00 7'625.00
122'000 9'280.00 7'710.00
123'000 9'370.00 7'795.00
124'000 9'460.00 7'880.00
125'000 9'550.00 7'965.00
126'000 9'640.00 8'050.00
127'000 9'730.00 8'135.00
128'000 9'820.00 8'220.00
129'000 9'910.00 8'305.00
130'000 10'000.00 8'390.00

131'000 10'090.00 8'475.00
132'000 10'180.00 8'560.00
133'000 10'270.00 8'645.00
134'000 10'360.00 8'730.00
135'000 10'450.00 8'815.00
136'000 10'540.00 8'900.00
137'000 10'630.00 8'985.00
138'000 10'720.00 9'070.00
139'000 10'810.00 9'155.00
140'000 10'900.00 9'240.00

Eine detaillierte Berechnung
Ihrer Steuern ist mit dem
Steuerkalkulator unter ai.ch
im Internet möglich.

Vollsplitting heisst:
Bei gemeinsam steuer pflich ti-
 gen Ehe gatten und bei Ein el -
tern familien wird das gesamte
Einkommen mit dem für das
halbe Ein kommen massge-
benden Steuersatz belastet.



Auszug aus dem Tarif für die Einkommenssteuer (einfache Steuer 100 %)
gültig ab 1. Januar 2001
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Steuerbares Alleinstehende Vollsplitting
Einkommen einfache Steuer einfache Steuer

Fr. Fr. Fr.

Steuerbares Alleinstehende Vollsplitting
Einkommen einfache Steuer einfache Steuer

Fr. Fr. Fr.

141'000 10'985.00 9'325.00
142'000 11'070.00 9'410.00
143'000 11'155.00 9'495.00
144'000 11'240.00 9'580.00
145'000 11'325.00 9'665.00
146'000 11'410.00 9'750.00
147'000 11'495.00 9'835.00
148'000 11'580.00 9'920.00
149'000 11'665.00 10'010.00
150'000 11'750.00 10'100.00

151'000 11'835.00 10'190.00
152'000 11'920.00 10'280.00
153'000 12'005.00 10'370.00
154'000 12'090.00 10'460.00
155'000 12'175.00 10'550.00
156'000 12'260.00 10'640.00
157'000 12'345.00 10'730.00
158'000 12'430.00 10'820.00
159'000 12'515.00 10'910.00
160'000 12'600.00 11'000.00

161'000 12'685.00 11'090.00
162'000 12'770.00 11'180.00
163'000 12'855.00 11'270.00
164'000 12'940.00 11'360.00
165'000 13'025.00 11'450.00
166'000 13'110.00 11'540.00
167'000 13'195.00 11'630.00
168'000 13'280.00 11'720.00
169'000 13'365.00 11'810.00
170'000 13'450.00 11'900.00

171'000 13'535.00 11'990.00
172'000 13'620.00 12'080.00
173'000 13'705.00 12'170.00
174'000 13'790.00 12'260.00
175'000 13'875.00 12'350.00
176'000 13'960.00 12'440.00
177'000 14'045.00 12'530.00
178'000 14'130.00 12'620.00
179'000 14'215.00 12'710.00
180'000 14'300.00 12'800.00

181'000 14'385.00 12'890.00
182'000 14'470.00 12'980.00
183'000 14'555.00 13'070.00
184'000 14'640.00 13'160.00
185'000 14'725.00 13'250.00
186'000 14'810.00 13'340.00
187'000 14'895.00 13'430.00
188'000 14'980.00 13'520.00
189'000 15'065.00 13'610.00
190'000 15'150.00 13'700.00

191'000 15'235.00 13'790.00
192'000 15'320.00 13'880.00
193'000 15'405.00 13'970.00
194'000 15'490.00 14'060.00
195'000 15'575.00 14'150.00
196'000 15'660.00 14'240.00
197'000 15'745.00 14'330.00
198'000 15'830.00 14'420.00
199'000 15'915.00 14'510.00
200'000 16'000.00 14'600.00

201'000 16'080.00 14'690.00
202'000 16'160.00 14'780.00
203'000 16'240.00 14'870.00
204'000 16'320.00 14'960.00
205'000 16'400.00 15'050.00
206'000 16'480.00 15'140.00
207'000 16'560.00 15'230.00
208'000 16'640.00 15'320.00
209'000 16'720.00 15'410.00
210'000 16'800.00 15'500.00

211'000 16'880.00 15'590.00
212'000 16'960.00 15'680.00
213'000 17'040.00 15'770.00
214'000 17'120.00 15'860.00
215'000 17'200.00 15'950.00
216'000 17'280.00 16'040.00
217'000 17'360.00 16'130.00
218'000 17'440.00 16'220.00
219'000 17'520.00 16'310.00
220'000 17'600.00 16'400.00

221'000 17'680.00 16'490.00
222'000 17'760.00 16'580.00
223'000 17'840.00 16'670.00
224'000 17'920.00 16'760.00
225'000 18'000.00 16'850.00
226'000 18'080.00 16'940.00
227'000 18'160.00 17'030.00
228'000 18'240.00 17'120.00
229'000 18'320.00 17'210.00
230'000 18'400.00 17'300.00

231'000 18'480.00 17'390.00
232'000 18'560.00 17'480.00
233'000 18'640.00 17'570.00
234'000 18'720.00 17'660.00
235'000 18'800.00 17'750.00
236'000 18'880.00 17'840.00
237'000 18'960.00 17'930.00
238'000 19'040.00 18'020.00
239'000 19'120.00 18'110.00
240'000 19'200.00 18'200.00

241'000 19'280.00 18'290.00
242'000 19'360.00 18'380.00
243'000 19'440.00 18'470.00
244'000 19'520.00 18'560.00
245'000 19'600.00 18'650.00
246'000 19'680.00 18'740.00
247'000 19'760.00 18'830.00
248'000 19'840.00 18'920.00
249'000 19'920.00 19'010.00
250'000 20'000.00 19'100.00

251'000 20'080.00 19'190.00
252'000 20'160.00 19'280.00
253'000 20'240.00 19'370.00
254'000 20'320.00 19'460.00
255'000 20'400.00 19'550.00
256'000 20'480.00 19'640.00
257'000 20'560.00 19'730.00
258'000 20'640.00 19'820.00
259'000 20'720.00 19'910.00
260'000 20'800.00 20'000.00

261'000 20'880.00 20'090.00
262'000 20'960.00 20'180.00
263'000 21'040.00 20'270.00
264'000 21'120.00 20'360.00
265'000 21'200.00 20'450.00
266'000 21'280.00 20'540.00
267'000 21'360.00 20'630.00
268'000 21'440.00 20'720.00
269'000 21'520.00 20'810.00
270'000 21'600.00 20'900.00

271'000 21'680.00 20'990.00
272'000 21'760.00 21'080.00
273'000 21'840.00 21'170.00
274'000 21'920.00 21'260.00
275'000 22'000.00 21'350.00
276'000 22'080.00 21'440.00
277'000 22'160.00 21'530.00
278'000 22'240.00 21'620.00
279'000 22'320.00 21'710.00
280'000 22'400.00 21'800.00

Eine detaillierte Berechnung
Ihrer Steuern ist mit dem
Steuerkalkulator unter ai.ch
im Internet möglich.

Vollsplitting heisst:
Bei gemeinsam steuer pflich ti-
 gen Ehe gatten und bei Ein el -
tern familien wird das gesamte
Einkommen mit dem für das
halbe Ein kommen massge-
benden Steuersatz belastet.
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Auszug aus dem Tarif für die Einkommenssteuer (einfache Steuer 100 %)
gültig ab 1. Januar 2001
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Bei steuerbaren Einkommen über

Fr. 200’000.– Tarif Alleinstehende
Fr. 400’000.– Tarif Verheiratete 

beträgt die einfache Steuer für das ganze Einkommen einheitlich 8 %.

281'000 22'480.00 21'885.00
282'000 22'560.00 21'970.00
283'000 22'640.00 22'055.00
284'000 22'720.00 22'140.00
285'000 22'800.00 22'225.00
286'000 22'880.00 22'310.00
287'000 22'960.00 22'395.00
288'000 23'040.00 22'480.00
289'000 23'120.00 22'565.00
290'000 23'200.00 22'650.00

291'000 23'280.00 22'735.00
292'000 23'360.00 22'820.00
293'000 23'440.00 22'905.00
294'000 23'520.00 22'990.00
295'000 23'600.00 23'075.00
296'000 23'680.00 23'160.00
297'000 23'760.00 23'245.00
298'000 23'840.00 23'330.00
299'000 23'920.00 23'415.00
300'000 24'000.00 23'500.00

301'000 24'080.00 23'585.00
302'000 24'160.00 23'670.00
303'000 24'240.00 23'755.00
304'000 24'320.00 23'840.00
305'000 24'400.00 23'925.00
306'000 24'480.00 24'010.00
307'000 24'560.00 24'095.00
308'000 24'640.00 24'180.00
309'000 24'720.00 24'265.00
310'000 24'800.00 24'350.00

311'000 24'880.00 24'435.00
312'000 24'960.00 24'520.00
313'000 25'040.00 24'605.00
314'000 25'120.00 24'690.00
315'000 25'200.00 24'775.00
316'000 25'280.00 24'860.00
317'000 25'360.00 24'945.00
318'000 25'440.00 25'030.00
319'000 25'520.00 25'115.00
320'000 25'600.00 25'200.00

321'000 25'680.00 25'285.00
322'000 25'760.00 25'370.00
323'000 25'840.00 25'455.00
324'000 25'920.00 25'540.00
325'000 26'000.00 25'625.00
326'000 26'080.00 25'710.00
327'000 26'160.00 25'795.00
328'000 26'240.00 25'880.00
329'000 26'320.00 25'965.00
330'000 26'400.00 26'050.00

331'000 26'480.00 26'135.00
332'000 26'560.00 26'220.00
333'000 26'640.00 26'305.00
334'000 26'720.00 26'390.00
335'000 26'800.00 26'475.00
336'000 26'880.00 26'560.00
337'000 26'960.00 26'645.00
338'000 27'040.00 26'730.00
339'000 27'120.00 26'815.00
340'000 27'200.00 26'900.00

341'000 27'280.00 26'985.00
342'000 27'360.00 27'070.00
343'000 27'440.00 27'155.00
344'000 27'520.00 27'240.00
345'000 27'600.00 27'325.00
346'000 27'680.00 27'410.00
347'000 27'760.00 27'495.00
348'000 27'840.00 27'580.00
349'000 27'920.00 27'665.00
350'000 28'000.00 27'750.00

351'000 28'080.00 27'835.00
352'000 28'160.00 27'920.00
353'000 28'240.00 28'005.00
354'000 28'320.00 28'090.00
355'000 28'400.00 28'175.00
356'000 28'480.00 28'260.00
357'000 28'560.00 28'345.00
358'000 28'640.00 28'430.00
359'000 28'720.00 28'515.00
360'000 28'800.00 28'600.00

361'000 28'880.00 28'685.00
362'000 28'960.00 28'770.00
363'000 29'040.00 28'855.00
364'000 29'120.00 28'940.00
365'000 29'200.00 29'025.00
366'000 29'280.00 29'110.00
367'000 29'360.00 29'195.00
368'000 29'440.00 29'280.00
369'000 29'520.00 29'365.00
370'000 29'600.00 29'450.00

371'000 29'680.00 29'535.00
372'000 29'760.00 29'620.00
373'000 29'840.00 29'705.00
374'000 29'920.00 29'790.00
375'000 30'000.00 29'875.00
376'000 30'080.00 29'960.00
377'000 30'160.00 30'045.00
378'000 30'240.00 30'130.00
379'000 30'320.00 30'215.00
380'000 30'400.00 30'300.00

381'000 30'480.00 30'385.00
382'000 30'560.00 30'470.00
383'000 30'640.00 30'555.00
384'000 30'720.00 30'640.00
385'000 30'800.00 30'725.00
386'000 30'880.00 30'810.00
387'000 30'960.00 30'895.00
388'000 31'040.00 30'980.00
389'000 31'120.00 31'065.00
390'000 31'200.00 31'150.00

391'000 31'280.00 31'235.00
392'000 31'360.00 31'320.00
393'000 31'440.00 31'405.00
394'000 31'520.00 31'490.00
395'000 31'600.00 31'575.00
396'000 31'680.00 31'660.00
397'000 31'760.00 31'745.00
398'000 31'840.00 31'830.00
399'000 31'920.00 31'915.00
400'000 32'000.00 32'000.00

Steuerbares Alleinstehende Vollsplitting
Einkommen einfache Steuer einfache Steuer

Fr. Fr. Fr.

Steuerbares Alleinstehende Vollsplitting
Einkommen einfache Steuer einfache Steuer

Fr. Fr. Fr.

Eine detaillierte Berechnung
Ihrer Steuern ist mit dem
Steuerkalkulator unter ai.ch
im Internet möglich.

Vollsplitting heisst:
Bei gemeinsam steuer pflich ti-
 gen Ehe gatten und bei Ein el -
tern familien wird das gesamte
Einkommen mit dem für das
halbe Ein kommen massge-
benden Steuersatz belastet.



Name 

T elefon   Fa x 

E-Mail 

Adresse 

Ve rt re t ungsv ollmac ht 

Zur  Ve r tretung  im  or dentlic hen  Ve r anlagungsv erf ahr en für  Einkommens-  und 
Vermögenssteuern vor den Appenzell Innerrhodischen Steuerbehörden wird 

ermäc htigt,  soweit  k eine  per sönlic he  Mitwirkungspflic ht  am  V erfahren be - 
steht. 

Gestützt auf diese  Ve r tretungsv ollmac ht  werden insbesondere Steuererklä - 
rungen,  Auflagen,  Steuerveranlagungen  und  Steuer rec hnungen  aussc hliess - 
lic h der bev ollmäc htigten  Pe r son zugestellt. Gleic hes gilt für das nic htsc hrif tli - 
c he  V erfahren.  

Der  bev ollmäc htigten  Pe r son  kommen  im  V eranlagungsverfahren  die  glei- 
c hen Rec hte  und  Pflic hten  zu,  wie  der/den  unterz eic hneten  steuerpflic htigen 
Pe r son/en selber . Nic ht delegierbar ist insbesondere die  V erpflic htung zur per - 
sönlic hen  Unterz eic hnung  d er  Steuererklärung  (Ar t.  1 33  Abs.  2  StG)  und  die 
Pflic ht  zur per sönlic hen  Auskunf tser teilung (Ar t. 1 35  Abs. 2 StG). 

Diese  Ve r tretungsv ollmac ht  gilt  für  alle  laufenden  und  künf tigen  ordentlic hen 
V eranlagungsverfahren  für  Einkommens-  und  V ermögenssteuern  bis  zum 
sc hr if tlic hen Wider ruf . 

Or t / Datum 

Unter sc h rif t/e n 

(bei  Ve r heir at et en v on beiden Eheg at t en) 

Der/die  
St euer pflic htig e(n): 

Name/Fir ma  des/der  
Ve rt re t ers/V er tr et er in: 

Name V ornam e 

K antonale Steuerverw altung  Appenz ell I.Rh. 
 Marktgasse 2 

9050  Appenz ell 

T elefon Fa x 

Adresse 

E-Mail R egister -/ Pe rs onen-Nr . gem. Steuererkl. 

H
 

 



Kan t onale Steuerverwaltung 
Appen ze ll, im  Januar 20 12

Neue Zahlungsvariante für die Staats-, Bezirks- und Gemeindesteuern 2012

Bisher k onnte die provisorische Rechnung  fü r d  ie Staats-, Be zi rk s - und Ge me indesteuern de s l  auf enden  
Jahres gesa mt ha ft  per 31. August oder in drei Raten (30. Juni, 31. August, 31. Ok tober) bez ahlt werden.    

Neu haben Sie ausserdem  die Möglichk eit, die Rechnung in el f  Monatsraten (Februar bis De ze mb er)  zu   
begleichen!  Sie brauchen nur den unten stehenden  Ta lon aus zu fü llen und bi s am   10. Februar 20 12 zu   
retournieren   – wi r s  enden Ihnen die not we ndigen Einz ahlungsscheine rechtz eiti g v  or Ende Februar 2012
zu .    

Später eingehende  Ta lons  werden innerhalb von  zw ei  Wo chen bearbe itet (aller dings  mi t Raten  fr ühestens   
ab Ende März  2012).   

Für vorz eitige Zahlungen wird Ihnen ein (positiver) Ausgleichs zi ns gutgeschrieben;  fü r offene Forderungen   
nach dem  31. August bez ahlen Sie einen (negativen) Ausgleichs zi ns. Der ak tuelle Zinssatz  beträgt 1.0 %.  

Vor de m  15. Mai er fo lgt die provis orische Rechnungsstellung aus technischen Gründen auf  der Basis des  
Vorj ahres-Steuer fu sses. Ei ne allf ällige spätere Korrek tur oder die de fi nitive Veranlagung und Rechnungs- 
ste llung berüc ks ic htigt hingegen die richtigen Steuersätz e.   

Für  weiter e Ausk ünf te stehen wir Ihnen jeder ze it gerne  zu r Verfügung.   

Mit  fr eundlichen Grüssen  

Kantonale Steuerverw altung   
Steuerbez ug   

Ja, ich möchte die prov isorische Steuerrechnung 2012 in Mo natsraten bezahlen !  

Na me   

Das steuerbare Eink o mme n und Verm ögen   
2012 verändert sich gegenüber der de fi nitiven  
Veranlagung 2010 fo lgender ma ssen:   

Vornam e  ke ine oder nur geringf ügige Veränderung  

Adresse  Erhöhung um  ca. 10 Proz ent  

PLZ Ort  erhebliche Veränderung; neue Fa kt oren:  

PID Nr.       Eink o mme n    

AHV Nr.       Verm ögen    

Te lef on       (detaillierte Au fs tellung beilegen)   

EMail  Bitte  zu tre ffe ndes an kr euz en !  

Dieses Form ular  mu ss  mi t separater Post an die  fo lgende Adre sse ei ngereicht werden:  
Kant. Steuerverw altung AI, Steuerbez ug, Mark tgasse 2, 9050 Appenz ell  
(auf keinen Fall zusammen mit der Steuererklärung! ) 
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